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Informationen der Landesarbeitsgemeinschaft 

Gemeinsam Leben, Gemeinsam Lernen NRW e.V.

Pressekonferenz „Eine Schule für alle!“ am 14.06.2007 im DGB-Haus in Köln

Nie war der Widerspruch zwischen den Rechten von Kindern mit Behinderung auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und der praktischen Umsetzung in den deutschen Schulen größer als heute. 

Das deutsche Grundgesetz bestimmt, dass niemand aufgrund seiner Behinderung benachteiligt werden darf und die Eltern das vorrangige Recht haben, über die Bildung und Erziehung ihr Kinder zu bestimmen. 

Nach über 25 Jahren Schulversuche zum Gemeinsamen Unterricht in Grundschulen und Schulen der Sekundarstufe I (1982-2005) ist erwiesen, dass die gemeinsame Unterrichtung von Kindern mit und ohne Behinderung die individuelle Förderung aller Schülerinnen und Schüler sicher stellen und ihnen zudem ein höheres Maß an sozialen Kompetenzen vermitteln kann. 

Die für Deutschland niederschmetternden Ergebnisse der international vergleichenden PISA-Studien haben gezeigt, dass integrierende Schulsysteme mit „zieldifferenten“ und daher individualisierten Lehrplänen die einzelnen Schülerinnen und Schüler zu individuell besseren Schulleistungen und Abschlüssen führen als selektierende Systeme. 

Die CDU/FDP-Landesregierung restauriert – gesichertes Wissen ignorierend – eine schulform- und schulabschlussbezogene Gliederung des Schulwesens. Sie glaubt, dass die Schule sich hinsichtlich ihrer Fähigkeit, Schülerinnen und Schüler zu bestimmten, für die Schulform festgelegten Abschlüssen zu führen, nur qualifizieren und profilieren muss, um ihre Ziele effektiver zu erreichen. Dies führt in der Praxis zu einem ständig steigenden Aufwand, die „richtigen“ Schülerinnen und Schüler für die „richtige“ Schulform heraus zu filtern und zuzuordnen. Dieser Ausleseprozess beginnt neuerdings schon in den vorschulischen Tageseinrichtungen, in dem die Schulpflicht schon für Vierjährige greift – mit dem Ziel, dass die Kinder bei Einschulung mit 5 Jahren die deutsche Sprache beherrschen („Sprachstandsfeststellung“). 

Diese Neuausrichtung der Schule können wir nicht mit dem christlichem Menschenbild verbinden, das die neue Landesregierung in NRW im Sinne eines Leitbildes den Schulgesetzparagraphen voran gestellt hat. Nach christlichem Verständnis ist jeder Mensch mit den ihm in die Wiege gelegten Gaben vor Gott gleich. Gerade die Unterschiedlichkeit ist es, die den Menschen auszeichnet. So viele Schulformen und Schulabschlüsse wie es Menschen gibt, können gar nicht erfunden werden. 

Für die Lehrerinnen und Lehrer entsteht ein unauflöslicher Widerspruch zwischen den persönlichen Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler und den gesetzlichen Zwängen zur Selbstbegrenzung der Schulen bei Bildungsinhalten und Abschlüssen. Dies zeitigt erhebliche Folgewirkungen:

· Kinder werden entwicklungsunangemessen zu bestimmten Zeitpunkten nach normativen Kriterien beurteilt, ausgelesen und ausgesondert in die vermeintlich bessere Schule oder Schulform.

· Selbst wenn alle Beteiligten ein auf diese Weise fehlbeurteiltes Kind im Rahmen eines Gemeinsamen Unterrichts weiter fördern, erscheint die Schere zwischen erwarteter und möglicher Schulleistung (die „Zieldifferenz“) größer als wenn das Kind an seinen eigenen Möglichkeiten gemessen würde. Eine schärfere Auslese ist die Folge. 

· Kinder mit Behinderung, die den Abschluss einer Allgemeinen Schule aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit erreichen können, erhalten trotz Schulform- und Schulabschlussbezogenheit des Schulgesetzes keinen Gemeinsamen Unterricht. Sie werden aufgrund von baulichen Barrieren oder aus Kostengründen verweigerten technischen Hilfsmitteln gegen den Willen seiner Eltern einer Förderschule zugewiesen. Dies ist eine systematische Benachteiligung und Diskriminierung! Das Schulgesetz sichert nämlich strukturell nicht die (vorrangige) gemeinsame Unterrichtung, sondern nur die sog. „sonderpädagogische Förderung“, eine Vokabel, die für Eltern oft inhaltsleer erscheint, weil sie sie mit den Entwicklungsbedürfnissen ihres Kindes nicht zu verbinden vermögen. Doch Eltern sind die ersten Erzieher ihrer Kinder und insofern Expertinnen und Experten diese.

· Kinder, die den integrativen Kindergraten durchlaufen erhalten kein selbstverständliches Angebot durch die Grundschule den begonnenen Weg fortzusetzen.

· Die Anmelde- und Überweisungszahlen zu den Förderschulen mit den Schwerpunkten „Lernen“, „sozial-emotionale Entwicklung“ und „Sprache“ steigen stetig an. Auch im Gemeinsamen Unterricht hat diese Gruppe Kinder mit manifesten körperlichen oder geistigen Behinderungen nahezu verdrängt. 

· Aus Rückmeldungen und Anfragen von Eltern beeinträchtigter Kinder verdichtet sich bei uns der Eindruck, dass weder der Gemeinsame Unterricht, noch die Förderschulen ihrem Auftrag der individuellen Förderung gerecht werden können. Auch die Träger der Förderschulen sparen, z.B. an unterrichtsbegleitendem Personal und Therapeutenstellen. Kinder mit demselben Förderschwerpunkt haben einen völlig unterschiedlichen Förderbedarf. Damit ist auch die Förderschule vielfach keine Alternative mehr zur allgemeinen Schule. 

Es ist Zeit umzusteuern! Denn: 
Gemeinsamer Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung ist für Alle der qualitativ bessere Unterricht!

Daher fordern wir die Landesregierung auf, 

· den eingeleiteten Prozess zu einer immer früheren Auslese und Aussonderung von Kindern aus den Allgemeinen Schulen umzukehren. Dieser Prozess entspricht weder den Grundrechten von Kindern und Eltern, noch den selbst gesetzten Zielen des nordrhein-westfälischen Schulpolitik, das eine individuelle Förderung auf der Basis eines christlichen Menschenbildes erreichen will. 

· den Lehrerinnen und Lehrern in unseren Schulen die notwendigen Unterstützungsleistungen für einen die Schülerinnen und Schüler mit Behinderung einschließenden Unterricht in jedweder Schule (Schulform)  bereitzustellen. Hierzu kann die demographische Entwicklung genutzt werden: z.B. können Lehrerinnen und Lehrer, die aufgrund sinkender Schülerzahlen „freigesetzt“ werden, in Zentren für die Unterstützung der individuellen Förderung sukzessive überführt werden. Weitere notwendige Unterstützungsleistungen sind: Einsatz Sozialpädagogischer Fachkräfte und individueller Schulbegleiter(innen), Fort- und Weiterbildung, Förderdiagnostik und praxisnahe Fachberatung, medial-technische Hilfsmittel für einen individualisierten Unterricht.

· den Eltern die Wahl zu lassen, in welcher Schule sie ihr Kind unterrichten lassen wollen. Vielmehr hat die gewählte Schule die Pflicht, sich auf die angemeldeten Kinder einzustellen. Diese Pflicht der Schule begründet sich in einer veränderten Haltung gegenüber Menschen mit Behinderung, die in ihnen nicht mehr das Defizitwesen sieht, sondern einen Menschen mit persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die in schulischen Bildungsprozessen weiter zu entwickeln sind. Diese Haltung ist die Grundlage für die aktuelle Behindertenkonvention der Vereinten Nationen, für die Erklärung von Salamanca für die Europäische Union und für die gültigen deutschen Sozialgesetzbücher IX und XII. Sie haben allesamt das Ziel Menschen zu befähigen ein selbstbestimmtes Leben mit Behinderung in der Gesellschaft zu führen, in die sie hineingeboren werden und in der sie leben. Die Landespolitik muss endlich die Grundrechte von Menschen mit Behinderung auf individuelle Selbstbestimmung, auf Teilhabe am Leben der Gemeinschaft und auf rechtliche Gleichstellung zur Grundlage ihrer Schulgesetzgebung machen.

Dortmund, den 14.06.2007 
gez. Bernd Kochanek (Landesvorsitzender)
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